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TECHNISCHE DATEN  

Stand:    2018-11-20 

Bezeichnung:   Klebeband Weich-PVC quergerillt 

ACP Artikelnummer:  6051 150 033, 6051 330 033, 6051 350 033 

Beschreibung 

Das Klebeband Weich-PVC quergerillt besteht aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen 
Weich-PVC-Folie, einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet. Klebeband Weich-PVC 
quergerillt ist wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und viele 
andere Chemikalien, sowie mechanischen Beschädigungen. 

Anwendung  

Das Klebeband Weich-PVC quergerillt wird hauptsächlich als Schutzband für langfristiges 
Abkleben außen und innen verwendet. Von vielen Untergründen rückstandsfrei zu entfernen! 

Vorsicht bei allen Verklebungen auf Holz. Bitte vorher Tests durchführen und das Klebeband 
langsam abziehen.  

Technisches Merkmal Sollwerte  

Träger:  Weich-PVC-Folie  

Gesamtdicke:  140 µ  

Dehnung bis Bruch: 100 %  

Klebkraft auf Stahl: 1,4 N/cm  

Zugfestigkeit:  16 N/cm  

Klebstoff:  Naturkautschuk   

Kerndurchmesser: 76 mm  

Farbe:   weiß, gelb  

Länge:   33 m   

Alle Angaben und Hinweise geben wir nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da die Arbeitsbedingungen, wie auch die 
Beschaffenheit, der abzuklebenden Untergründe, außerhalb unseres Einflusses und Beurteilung liegen und ständigen 
Veränderungen ausgesetzt sind. Verständlicherweise kann daher, bei Klebebändern keine wie immer geartete Haftung 
übernommen werden. Probeverklebungen werden unbedingt empfohlen. Alle technischen Daten entsprechen den Angaben der 
Herstellerwerke. Eine eventuelle Haftung der Herstellerwerke bezieht sich daher nur auf die einwandfreie Beschaffenheit der 
Produkte als solche. 


